
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 5 NÖ ÖV 2003 Sonderregelung für
Verkaufsstellen bestimmter Art

 NÖ ÖV 2003 - NÖ Öffnungszeitenverordnung 2003

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 15.12.2020

Die zulässige Fläche von im § 7 Z 1 Ö nungszeitengesetz 2003, BGBl. I Nr. 48/2003, genannten Verkaufsstellen am

Flughafen Wien-Schwechat darf pro Verkaufsstelle 800 m² nicht übersteigen.
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